
 
 
 

Satzung des Makaranta e.V. 
 

 
§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 
 
(1) Der Verein führt den Namen „Makaranta“, nach Eintragung im Vereinsregister, die als-

bald erwirkt werden soll, mit dem Zusatz „e.V.“ 
 
(2)  Sitz des Vereins ist Köln. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
§ 2 Vereinszweck 
 
(1) Zweck des Makaranta e.V. ist die Förderung der Grundbildung in der Dritten Welt. Der 

Satzungszweck wird insbesondere durch die Ausschreibung von Preisen für besonders 
förderungswürdige Grundbildungseinrichtungen in Ländern der Dritten Welt verwirklicht. 

 
(2) Der Verein verfolgt seine Zwecke auf ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 

Weise i.S. des dritten Abschnitts der Abgabenordnung. 
 
Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke. 
 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
 
§ 3 Mitgliedschaft  
 
(1) Mitglied des Vereins kann werden, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Über die Auf-

nahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand. Die Entscheidung ergeht 
nach freiem Ermessen. Bei Ablehnung des Antrages ist der Vorstand nicht verpflichtet, 
dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen.  

 
(2) Ein Mitglied kann jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des 

Vorstands aus dem Verein austreten.  
 
(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft in gro-

ber Weise die Interessen des Vereins verletzt. Über den Ausschluß beschließt die Mit-
gliederversammlung, wobei eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen 
erforderlich ist. 

 
 
 
§ 4 Mitgliedsbeitrag 
 
Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. 
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§ 5 Vorstand 
 
(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden und 

dem Schatzmeister. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer 
von zwei Jahren gewählt; er bleibt auch nach Ablauf der Amtszeit bis zur Neuwahl im 
Amt. Wiederwahl ist zulässig. 
 

(2) Vorstand im Sinne des § 26, Abs. 2, BGB sind der Vorsitzende, der stellvertretende 
Vorsitzende und der Schatzmeister. Jeder von ihnen ist einzelvertretungsberechtigt. 

 
 
§ 6 Mitgliederversammlung 
 
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Außerordentliche 

Mitgliederversammlungen finden statt, wenn dies im Interesse des Vereins erforderlich 
ist oder wenn die Einberufung einer derartigen Versammlung von einem Fünftel der Mit-
glieder schriftlich vom Vorstand verlangt wird; dabei sollen die Gründe angegeben wer-
den.  
 
Die Mitgliederversammlung beschließt insbesondere über  

 
- die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern 
- die Höhe der Mitgliedsbeiträge 
- die Ausschließung eines Mitgliedes 
- die Auflösung des Vereins und die Verwendung seines Vermögens. 

 
(2) Mitgliederversammlungen werden vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 

stellvertretenden Vorsitzenden durch einfachen Brief einberufen. Dabei ist die vom Vor-
stand festgelegte Tagesordnung mitzuteilen. Die Einberufungsfrist beträgt zwei Wochen. 

 
(3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stell-

vertretenden Vorsitzenden, geleitet; ist auch dieser verhindert, wählt die Mitgliederver-
sammlung einen Versammlungsleiter. 

 
(4) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das 

vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist.  
 
 
§ 7 Auflösung und Zweckänderung 
 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 

drei Viertel der Mitglieder beschließen. Die Auseinandersetzung erfolgt nach den Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.  

 
(2) Nach einer Auseinandersetzung oder einem Wegfall des bisherigen Vereinszweckes ist 

das Vermögen an einen Verein oder eine andere Einrichtung weiterzuleiten, die die Bil-
dung fördern. Näheres beschließt die Mitgliederversammlung, deren Beschlüsse aller-
dings erst nach Einwilligung des Finanzamts ausgeführt werden dürfen. 

 


